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e^udrrnial - Verlautbarungen.
Z. 734. (1) Nr. 9849.

S u r r e n d e
des k. k. N ly r i schen G u b e r n i u m s .

Erläuterungen des hierlandcs im Monate Ma i
2838 kundgemachten Postgesetzes vom 5. No-
vember 1837. — Durch mehrere die Anwen-
dung des Postgcsetzes vom 5. November 1837
auf die Beförderung von Reisenden auf Post-
siraßen betreffende Anfragen, fand sich die hohe
k. k. allgemeine Hofkammer im Einvernehmen
mit der hohen k. k. vereinten Hofkanzlci veran-
laßt, nachstehende Erläuterungen hinauszuge-
ben: 1) Die im Einvernehmen mit der k. k.
vereinten Hofkanzlei unterm 26. Februar 1820,
Z. ^ " /ggy , an die Landesstelle erlassene hohe
Hofkammer - Verordnung, durch welche die Post-
meister zur Confiscation der Pferde der auf
der Poststrasie bei Beförderung von Reisenden
ohne das vorgeschriebene obrigkeitliche Certifi-
cat betretenen Fuhrleute berechtiget wurden,
ist als durch das nme Postgcsetz aufgehoben
zu betrachten. — 2) Wcnn ein mit der Post
Reisender, dcr während der Reise die Postan-
stalt verläßt, und sich vor einem Aufenthalte
von 48 Stunden zur unmittelbaren Fortsetzung
der Reise anderer Transportmittel bedient,
oder wenn umgekehrt, ein mit einer anderen
Fahrgelegenheit Reisender sich während der
Reise vor Ablauf der oben gedachten Frist der
Postanstalt zuwendet, so findet in keinem dieser
Fälle eine Postgefällö-Übertretung Stat t , und
ein Gefällöstrafverfahren kann erst dann Platz
greifen, wenn bei weiterer Fortsetzung der Reise,
abgesehen von dem bei gegenwärtiger Gesetzer-
läuterung ins Auge gefaßten Falle, ein an sich
nach §.1.7 des Postgcsctzes vom 5. November
2837 unerlaubter Pserdewechscl Stat t fände.
— Die hinsichtlich der Beförderung von Rei-
senden auf der Poststraße bestehenden Polizei-

und Gewerbs-Vorschriften bleiben jedoch un-
verändert in Kraft. — Diese Gesetzes-Erläu-
terungen werden in Folge hohen Hofkammer-
Dccrctes vom 7. Apri l 1841, Z. 13347, zur
öffentlichen Kunde gebracht. — Laibach am 7.
Mai 1841.

Joseph Freiherr v. Weingarten,
Landes, Gouverneur.

C a r l Graf zu W e l s v e r g , R a i t e n a u
u n d P r i m ö r , Vice-Präsident.

D o m t n i k B r a l i d s t e t t e r ,
k. k. Gubernialrath.

Z. 733. ( I ) Nr. 12137.
C u r r e n d e

des k. k. illyrischen Guberniums zu Laibach.
Bestimmung der Bergvorspann für die

Poststatiou Villach von den E/trapostfahrten
nach Würzen. — Bei den bedeutenden Ter«
rains-Schwierigkciten, welche sich auf der Weges-
strecke zwischen den Poststatwnen Villach und
Würzen ergeben, fand sich die hohe k. k. allge-
meine Hofkammer, in Folge herabgelangter
Verordnung vom 29. April d. I . , Zahl 16211,
bestimmt, dcr Poststation Villach bei Beför-
derung der Extrapostfahrten nach Würzen, die
Aufrechnung der doppelten Bespannung als
Bergvorspann, gegen Abnahme der gesetzlichen
N i t t - und Postillons-Trinkgeldcrfür 17,Post
zu bewilligen. — Laibach am 14. M a i 1841.

J o s e p h Freiherr v. W e i n g a r t e n ,
Landes - Gouverneur.

C a r l Graf zu W e l s v e r g , N a i t e n a u und
P r i m ö r , V<ce-Präsident.

J o s e p h W a g n e r ,
k. k. Gubernial - Rath.

Z. 735' ( I ) " " ^ Nr. ' i2425?
K u n d m a ch u n g.

Durch den Tod des Adjuncten der hiesigen,
k. k. Kammerprocuratur, l ) r . Joseph Stabler,
ist die 3. Adjunttcnstelle, womit ein Gehalt
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von jahrlichen 1000 si. C. M . verbunden ist,
in Erledigimg gekommen. Es werden demnach
diejenigen, welche sich um diese Stelle in Compe-
tcnz setzen wollen, aufgefordert, ihre Gesuche bis
zum letzten Juni d. I , bei dieser Landesregie-
rung zu überreichen. — Anbei wird aber aus-
drücklich bemerkt, daß die Gesuche mit den in
dem hohen Hofkammcrdecrete vom 13. Juni
1828, Z. 233W, vorgeschriebenen Erforder-
nissen belegt seyn müssen, wozu Zeugnisse über
die erreichte Großjahrigkeit, des erworbenen
Doctorates der Rechte, der von der Zeit des
erhaltenen Doctorates an gerechneten drei Jahre
entweder bei einem Ädvocaten, bei einem Fis-
calamte oderdei einer landesfürstl. Justizbehör-
de zugebrachten Praxis, unbescholtene Morali-
tät, über oie in dem 3. Absätze jenes hohen
Hofkammerdecretes vorgeschriebene Qualifica-
tions - Prüfung, oder aber über die bereits früher
vor dem Erlasse jenes hohen Hofkammcrdecretes
gut bestandene Concursprüfung für eine Fis-
caladjunctenstelle, dann ein Zeugniß über die
üderstandene Prüfung aus den besonderen Ge-
setzen und gesetzlichen Gewohnheiten dieses Lan-
des gehören. — Bon der k. k. obderennfischen
Landesregierung. Linz am 6. Ma i 1811.

J o s e p h C h r i s t i a n ,
k. k. Negierungs - Secrctar.

Z° 712. A Nr. 10642.
V e r l a u t b a r u n g

des k. k. i l l y r i schen G u b e r n i u m s .
I m iNyrischen Gubernialgcbiethe ist eine Stra»
ßenbau - Assistentenstclle nut dem jährlichen Ge-
halte von 900 f l . und einem jährlichen Zeh-
rungsbeitrage von 24 f l . , dann dem Vorrük-
kungsrechte in den höheren Gehalt von 350 fl.
erlediget. — Diejenigen, welche sich um diesen
Dienstesposten bewerben wollen, werden daher
aufgefordert, ihre mit Rückficht auf die hohen
Hofkanzlei-Decrete vom 16. März 1820 und
24. April 1835, Z. 7251 und 6055, documen-
rirttn Gesuche, worin nebst den übrigen Erfor-
dernissen auch die Kenntniß der krauuschen oder
einer anderen slavischen Sprache nachzuweisen
ist, bis Ende Juni 2311 durch ihre vorgesetzt
tcn Behörden hier einzureichen. — Laibach am
8. Ma i 1811.

Mreisänttlichs Verlautbarungen.
Z. 726. (1) Nr. 7603.

K u n d m a c h u n g .
Aus Anlaß eines vom löblichen k. k. M i -

litär-Haupt-Verpsiegs-Magazine zu Neustadtl
geschehenen Ansinnens wird die Verhandlung
zur Sicherstellung der Naturalien-Erforderniß
fur die letzte dießjähnge Berpstegs-Periode,

nämlich für die Zeit vom 1 . September bi§
Ende October 1811, bestehend in täglichen 466
B r o d - , 4 Hafer- und 4 Heuportionen 2 3
Pfund, mit dem Vorbehalte einer kleinen
Mehrerfordern iß für Durchmarsche bestehend,
ferner in zwölfpfündigen Bettstroh-Bündeln,
während der zweimonatlichen Bedarfszeit im
Subarrendirungswege, so wie auch die Ver-
handlung wegen der Verschaffung des Brodes
durch Zufuhr oder Tragen aus dem Verpstegs»
orte Neustadtl, für die auswärtigen Gränz-
wach-Assistenz- und Brodes - Sichechcits-Po-
stirungen des Rupertshofer, Landstraffer, Krup-
per und Pöllander Bezirkes, im k. k. Krels-
amte zu Ncustadtl am 12. Juni 1 8 N Vor-
mittags Stat t finden.

K. K. Kreisamt Neustadtl am 12. Ma i
1841.

2wn l unv lanv rechtliche Verlautbarungen.
Z. 718. (3) Nr. 86Z.

E d i c t .
Von dem k. k. kraimschen Scadt- und

Landrcchtc, zug'.cich Kriminalgerichte wird be-
kannt gemacht: Daß zur 'Anschaffung der Mon-
tur für die Gefangcnwärtcr dos dießgcrichtltchen
Inquisitionshauses eine Quantität von 9 Wiener
E l l e n s breiten mohrengraucn, genetzten Tuches
erforderlich ist, dann 6 Paar Stiefel vorzuschu-
hen und 6 Paar Stiefel durchaus zu doppeln
sind; daher wegen der Lieferung dessen die
Tagsatzung auf den 28. Mai d. I . um 9 Uhr
Vormittags vor diesem k k. Stadt- und Land-
rechte angeordnet wird, wozu die Erstehungg-
lustigen mit dem Bemerken eingeladen werden
daß für die obgcnannte Qualität Tuch der
buchhalterisch bestimmte Preis von 2 fl. 13 x^.
pr. Elle, für das Vorschuhcn vom Paar Stie-
feln der Betrag von 3 fl., und für oas Durch?
ausdoppeln vom Paar Stiefeln 1 fl. 40 ^ .
als Ausrufspreis angenommen wird. Das
Tuchmuster kann sowohl am Tage derLicitation
als auch bevor bei dem dießlandrechtlichen E/-
peditamte angesehen werden.

Laidach den 15. Mai 1811.

Z. 719. (3) Nr. 138.
Bon dem k. k. Stadt - .undLandrechte, zu-

gleich Mercantil- und Wechselgerichte in Kram,
wird bekannt gemacht, daß über Ansuchen der
Elisabeth Gasperotti, verwitwet gewesenen
Debeutz, die Handlungssinna: „Caspar De«
beutz" rücksichtlich der vom selben betriebenen und
von der besagten Witwe fortgesetzten Material-
utio Spezereiwaren-Handlung, im Mercantile
Gerichrsprotocolle gelöscht worden sey.

Laibach am 8. Ma i 1841.
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AeMtliOe Verlautbarungen.

K u n d m a c h u n g .
Von bcr k. k. Eamcral'Bezilks'Verwaltunc

in Laibach wird zur öffentlichen Kenntniß ge-
bracht, daß für die Besetzung der zu Laibach,
Nächst der Spitalbrücke erledigten Tabakirafii
e,ne neuerliche Eoncurrenz miclMOffencn er«
öffnet werde. — D»e geeigneten Bewerber,
welche sich über ihre Großjahrigkett und Mo-
ralität imt emem obrigkeitlichen Zeugnisse aus,
zuweisen haben, werden hiemlt eingeladen, bis
am 29. Mai 1841 Mittags 13 Uhr ihre ver,
siegelten, mtt dem Stämpel pr. 6 kr. bezelch,
inelen Offerte, wonn der Betrag, um welchen
diese Trafik übernommen werden null, teutllch
und m>t Buchstaben ausgedrückt, und em Be-
trag von zwanzig fünf Gulden im Baren als
Reugeld beigelegt seyn muß, dem Bcisither
dieser k. k. Eam.ral Bczirks-Verwaltung, auf
dem Schulplatze Haus Nr . 297, im zweiten
Stockwerke zu überreichen, an welchem Tage
und zu welcher Stunde die Offerten comm,s>
sl^nel werden eröffnet weiden. — Spater ein-
langende Offerte werben nicht angenommen,
und es wird unmittelbar nach Eröffnung der
Offerte d,e besagte Trafik demjenigen verliehen
nierden, welcher den für das hohe Aerar vor-
theilhaftesten Anbot gemacht hat, vorausgesetzt,
daß Letzterer den Flscalpreis übersteigt, oder
doch wenigstens erreicht. — Sollten zwei oder
mehrere Offerte emen ganz gleichen Bestanbot
enchaltcn, so wird demjenigen der Vorzug ge-
geben we.den, zu dessen Gunsten eme von der
Commission sogleich vorzunehmende Verlosung
entscheidet. Die für dlese Tabaktrafik erforder-
liche ungcstämpelte Vnschleißbefugniß wird dem
Ersteher ohne Verzug ausgefertigt werden. —
Dieser Kleinuerschleißposien ist zur Abfassung
des nöthigen Tabakmaterials dem excmdirten
Tabakoerlage zu Laidach zugewiesen. Der jähr,
llche reine Ertrag dieser. Trafik hat sich nach
Abzug des beiläufigen Callo, so wte der verhalte
mßmaßlgen Kosten für Mtethzins, Beleuchtung,
Beheiyung und Einmachpapier auf 395 st. 2 ^ ,
kr. belaufen, wobei jedoch ausdrücklich bemerkt
wl rd , daß, da der Verschleiß Veränderungen
erleiden kann, das k. k. Tabakgefä'Il für die
fortwährend« gleichmäßige Ertragshöhe durch-
aus keine Haftung übernimmt. Als Flscalpreis
bei dieser Offerien-Verhondlung wird der Be-
trag jährlicher zweihundert fünfzig Gulden C.
M . angenommen, und ts wird der Ersteher
verbunden seyn, diesen oder falls er einen noch

höheren A n w t gemacht hat> den von ihm â n?.
gebotenen höhern Betrag in monatlichen Nacen-.
vorhinein an d>e k. k. Cameras Bezirks Eassĉ

^ hier, zu
, — A u f Anbote unter dem Fiscalprclse, so w«e
, auf abwelchenoe Nebenbedmgungen oder auf
- Offerte, ,n welchen es etwa heißt: umso und

so mel mehr als der höchste Anbot, kann durch;
aus keine Rücksicht genommen werden. — D,e
Verpflichtungen des Trafikanten gegen das k. k.
Gefall und das consumirende Publlcum sind
m einer besondern Zusammenstellung, wovon
der Ersteher eine erhalten w i rd , enthalten,
und es kann in selbe bei dieser k» k. Eameral-
Bezlrks'Verwaltung Einsicht genommen wer-
den. — Dem Elsteher wird für den Fall der
Anheimsagung dieser Trafik eine sechswöchent,
liche slufkünvung zur Bedmgung gemacht, unt>
ferner bestimmt, daß derselbe diesen Verschleiß-
posten nächst der Spitalbrücke, oder in einem
der gemauerten, am Franciskaner, Eonvente
näher gelegenen Verkaufsgewölbe m der Ele-
phantengasse zu errichten verbunden sey. »» Es
»st daher die Lage des Verschleißgewölbes sammt
Haus- oder Gewölbs,Nummer in dem Offerte
genau anzugeben. -» Schließlich wird noch
ausdrücklich erklart, daß das k. k. Tabakgefall
unter keinem Vorwande nachträglichen Ent-
schädigungsansprüchen Gehör geben wi rd , und
daß dieses freiwisligc Uebereinkommen inn«
den Gränzen der Gefallsuorschnften aufrecht
zu bleiben habe. — K. K. Camera!-Bezirks»
Verwaltung LaibaH am 47. Ma i 164z.

Vermischte Verlautbarungen.
3. 730. (1)

G r o ß e

Zur heurigen Michaeliszeit
kömmtals eine u n g e t h e i l t e
W o h n u n g neu zu vermie-
then, das große Quartier im
deutschen Hause zu Laibach, be-
stehend aus 11 Zimmern, wo-
von 7 in einer Reihe nacheinander
folgen, und sämmtlich sehr groß,
hoch, licht, und dazu trocken

(Z. Intell.? Blatt Nr. 63 d' 27. Mai 18«.)
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sind. Hiezu gehört eine große
Küche mit mehren Speisgewol-
bern, Keller, S taa , Holzlege,
Dachboden, Benützungdes Haus-
brunnens :c. :c. Nöthigenfalls
könnten noch Zimmer und sonsti-
ge Behaltmsse dazu gegeben wer-
den. Auskünfte hierüber ertheilt
das gefertigte Verwaltungsamt.

Verwaltungsamtder R .D .
O. Commenda. Laibach am 26
Mai 1841.
Z. 722. (2)

Für eine Buchhandlung wird ein
Lehrling aufgenommen; das Nähere
erfährt man bei

Georg Lercher,
>am alten Markt Nr. 167.

Literarische Anzeiget
E i n l a d u n g

zur

Vrnnnmeration
.auf die neuen Austagen

-desMISSALE ROMANUM,
itttb

BREVIARIUM ROMANUM.
I n der Wechltamsten - lZongregattons - Buch-
Handlung in Wien, erscheinen in neuen Austagen,

und bei
Ngny5 Alois Sdlen vonKlbinnwNr,
Buch-, Kunst- und Musikalienhändler in Laidach^

wird Pränumeration angenommen:
BREVIAR1ÜM ROMANUM,

vx docreto S. S. Concilii Tridentini restitutum,
S. Pü V. Pont, Max. jussu edilum, Clemoniis
VIII. et Urbani VIH. auctoritate rocognitum,
sum Ofsicjis Sanctorum novissirrie pCr sliramos
Pontisices usque adhunc diem conccssis, in qua-

tuor anni tempora divisurn 4 Volumina in 8,
Hiervon el<cl)cllttdercrsiePand, L^l-zll^emaüs,

zu Ende dcs kommenden Monats August; der zweite,
t'Äi-5 Verna zu Onde December d- I , ; der dritte,
I'Hl-s ^esNva^ zu End? Apr i l ; und der vierte, kÄr5
^uwmn2l iä , zu EndeAugust tes splgenden Jahres,
so daß die H. H. Pränumelanten mil Benutzung dc, 5
selben schon in diesem Jahre beginnen tynmn, und
darin nicht unterbrochen werdm?

Der Pränumevationspreis für alle vier Bände
ist »a ft. E. M . , derselbe gilt jedoch nur bis zum
Osschcinen des ersten Bandes, d. h bis Ende Au«
guss 0. I . ? später tritt der erhöhte Ladenpreis von
, 2 ft. <Z. M unabänderlich ein. Das Format bleibt
rvie bei der vorigen Auftage, das Papier wird noch
lveißer seyn, der Druck (rolh und schwarz) geschieht
mic neuen Lettern, sehr schön und ganz correct. Jedem
Bande werden zwei feine Stahlstiche beigegeben. An
schöner Ausstattung xvird îese Auftage oie vorher»
achende übertreffen.

MISSALE ROMANUM
ex decreto S. S. ConciJii Tridentini restitutum«
S. Pii V. Pont. Max. jussu editurn Clernentls VIII.
et Urbani VIII. auctoritate recognitum , hnn.c
<lenuo cum Missis Sanctorum pro Ecclesia uni-
versali novissime a burnmis Pontif. usque ad
diem hanc concessis, ac pro majori celebran-
tium cornmodo accurate suis locis dispositis, im-

presum. Folio,
Davon erscheinen zweierlei Ausgaben. Der

Pränumerations für die Prachtausgabe ouf fchö«
ncm weihen Bclinschreibpapier mit drei feinen
Stahlstichen u"d ei,ier Vignette ist <3 ft. O. M ,
für die Hrdniare 2lusgabe auf schönem weihen
Schreibpapier mit zwei Kupfcrsiichcn und cmel
Vignette ^0 ss. C. M .

Das Werk ist bereits ,'m Drucke und wlro
bis Ende d I . noch fertig, bis wohin Pränume«
ralion ange»ommen wird. M i t Anfang des Iah«
res »642 ist der Preis fur die Prachtausgabe mit
22 ss. l I . M , und für die ordinäre Ausgabe mit
,2 ft. <Z. M . festgesetzt.

Z. 723. (!)

Englische gehaltvolle Lecture.
Bei GsFSrg N e r c h e r , Buchhändler in 3ai-

bach, alter Markt Nr. 167, ist zu haben:

t h o i c e
of the best poetical pieces of the most eminent

E n g l i s h P o e t s .
Published by J o s e p h R e t z e t .

4 Volumes.
u m schnell m,t dem noch g e r i n g e n Vorrathe
aufzuräumen, wird dieses vortreffliche classische
auf Schreibpapier gedruckte und in Umschlaa ae-

bundene Werk " ^
statt 6 fi. C. M. um 2 fi. C. M.

erlassen. Liebhabern, so wie Lehrern und Lernen»
den der englischen Sprache, dürste nicht so bald eine
so überraschend wohlfeile Lecture wieder geboten

werden,

D e r

3 Theile. gr,8. Regensburg 1 8 « . drosch. 3 st.


